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Von Roland Boekhout

Verbraucherschutz und Kundennähe 
dürfen nicht im Widerspruch stehen, 
so die These von Roland Boekhout. 
Sowohl auf Seiten der Banken als 
auch der Verbraucherschützer muss 
das Schwarz-Weiß-Denken einem ge-
genseitigen Verständnis weichen. Für 
die Banken heißt das: Der Dialog mit 
den Verbraucherschützern kann wich-
tige Hinweise auf Kundenbedürfnisse 
geben. Und die Reaktion auf erhobene 
Forderungen kann regulatorische Ein-
griffe zu vermeiden helfen.  Red. 

Mit frustrierten Kunden ruiniert man sich 
zuerst das Image – und dann die Bilanz. 
Und Frustration hat es wahrlich genug 
gegeben im Zusammenhang mit der Fi-
nanzkrise und deren Bewältigung. Viel 
wurde darüber geredet und geschrieben. 
Aber was ist bei den Bankkunden hängen 
geblieben? Seien wir ehrlich: Nicht allzu 
viel Positives. Hängen geblieben sind Be-
griffe wie „verdeckte Ermittler”, wie sie 
zum Jahreswechsel von der Bundesver-
braucherschutzministerin angekündigt 
wurden, um die Beratungsqualität der 
Bankmitarbeiter zu testen. 

Man kann darüber streiten, ob diese  
Wortwahl angemessen ist. Immerhin aber 
blieb dieser Begriff im Gedächtnis vie- 
ler Verbraucher haften. Warum? Die Erklä-
rung ist ganz einfach: Weil die Menschen 

zumindest den Eindruck haben, dass  
nun seitens des Staates den Worten  
Taten folgen. Und genau dies muss auch 
den Banken gelingen. Begriffe wie Fair-
ness, Transparenz und Produktklarheit 
müssen gezielt in die Praxis umgesetzt 
werden. 

Ein ernst genommener und positiv beglei-
teter Verbraucherschutz bietet den Banken 
viele Chancen, näher an die Kunden her-
anzukommen und davon auch wirtschaft-
lich zu profitieren. Diese Aussage gilt nicht 
allein in Bezug auf den Verbraucherschutz, 
sondern genauso für das Verhältnis zu 
anderen wichtigen Stakeholdern, seien es 
Gewerkschaften, die Öffentlichkeit oder die 
Bankenaufsicht.

Eine andere Verbraucherwelt

Zum Einstieg ein Blick auf die Bedeutung 
des Verbraucherschutzes in unserer heu-
tigen Zeit. Der Verbraucherschutz ist in 
unserer Gesellschaft ein sehr wichtiges 
Thema geworden. Vor etwas mehr als 
zwölf Jahren gab es in Deutschland auf 
Bundesebene noch gar kein Verbraucher-

schutzministerium. Dass der Verbraucher-
schutz heute dagegen eine wesentlich 
größere Bedeutung hat, dazu haben nicht 
zuletzt Krisen und Skandale beigetragen, 
die direkte Auswirkungen auf die Verbrau-
cher und deren Lebensumstände hatten. 
Sei es deren physische Gesundheit – 
Stichwort Dioxin im Hühnerfutter – oder 
deren finanzielles Wohlbefinden – Stich-
wort Finanzkrise. Unabhängig von sol-
chen Tiefpunkten leben wir heute aber 
generell in einer anderen Verbraucherwelt. 

Diese ist stark geprägt durch technische 
Entwicklungen: So gab es zum Jahres-
wechsel 1996/97 laut der Onlinestudie 
2010 von ARD und ZDF in Deutschland 
noch weniger als vier Millionen Internet-
Nutzer. Das entsprach 4,7 Prozent der 
Bevölkerung. Im vergangenen Jahr hinge-
gen nutzten fast 50 Millionen Bundesbür-
ger oder knapp 70 Prozent der Bevölke-
rung das Internet. Das bedeutet, dass sich 
der Kunde heute wesentlich besser infor-
mieren kann als noch vor 15 Jahren. Wi-
dersprüche und falsche Angaben werden 
schneller entlarvt. Außerdem lebt das Inter-
net bekanntlich von der Interaktion. Früher 
gingen verärgerte Kunden zu ihrer Zeitung, 
um sich über ihre Bank oder Versicherung 
zu beschweren. Heute kommunizieren sie 
ihre schlechten Erfahrungen im Internet und 
über soziale Netzwerke. 

Und auch die Verbraucherschützer werden 
durch diese Entwicklungen gestärkt. Sie 
bietet ihnen neben der persönlichen Bera-

Roland Boekhout ist Vorsitzender des 
Vorstands, ING-DiBa AG, Frankfurt am 
Main.

Zum Autor

Ernst genommener  
Verbraucherschutz bietet 
wirtschaftliche Chancen
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tung und der klassischen Pressearbeit neue 
Wege, ihre Botschaften los zu werden und 
in kurzer Zeit weit zu verbreiten. Das gelingt 
ihnen immer besser, da sich gerade in den 
Krisen der letzten Jahre starke Köpfe he-
rausgebildet haben, die in der breiten Be-
völkerung hohe Anerkennung genießen. 

Dialog mit den Verbraucherschützern 
suchen 

Wenn etwa Hermann-Josef Tenhagen – der 
Chefredakteur der Zeitschrift Finanztest – 
zum Angriff auf die Beratungspraxis der 
Banken bläst, ist sein Auftritt in den Prime-
time-Nachrichtensendungen vorprogram-
miert. Und keine Tageszeitung kann es sich 
leisten, dass Thema unerwähnt zu lassen. 
Darüber können sich Banker ärgern und 
vielleicht auch über den Sinn und die Aus-
sagekraft von Untersuchungen der Stiftung 
Warentest diskutieren. Verhindern können 
sie es nicht. Sie müssen damit leben. An-
statt sich in den Schmollwinkel zurückzu-
ziehen, sollten sie selbst aktiv werden und 
das Gespräch mit den Verbraucherschüt-
zern suchen. Und zwar nicht als Streitge-
spräch, sondern als konstruktiven Dialog, 
um herauszufinden, wo wir uns noch ver-
bessern können.

Auch wenn man dabei schon einmal eine 
Kröte schlucken muss, hat die ING-Diba 
die Erfahrung gemacht, dass der konstruk-
tive Dialog mit Verbraucherschützern uns 
deutlich weiter bringt – und auch ein be-
währter Weg zu mehr Kundennähe ist. 
Aber nicht nur das. Der konstruktive Dialog 
trägt auch zu einer Annäherung an die 
wichtige Verbraucherlobby und die Politik 
bei und lässt einen deren Sicht der Dinge 
besser verstehen. Das ist sehr wichtig. 
Ganz gleich, ob einem die Verbraucher-
schützer und Politiker nun sympathisch 
sind oder nicht – sie spielen am Markt nun 
einmal eine sehr wichtige Rolle und kön-
nen den wirtschaftlichen Erfolg von Banken 
und anderen Anbieten erheblich beeinflus-
sen. Die einen mit Empfehlungen oder 
Warnungen. Die anderen mit regulato-
rischen Maßnahmen.

Was bringt dieser Dialog konkret? Ein kri-
tischer und konstruktiver Dialog mit den 
Verbraucherschützern wirkt präventiv. Er 
hilft, Schwachstellen frühzeitig aufzuspü-
ren und zu beseitigen. Und er eröffnet die 
Möglichkeit, Gefahren für die Reputation 
rechtzeitig abzuwenden. Denn für das 
Image ist es allemal besser, von Verbrau-
cherschützern im direkten Gespräch auf 
Mängel oder Fehlentwicklungen hinge-
wiesen zu werden, als diese Kritik aus 
den Medien zu erfahren oder damit zum 
Thema in populären Internetforen zu  
werden. Die ING-Diba pflegt deshalb  
seit vielen Jahren den Austausch mit  
den Verbraucherschützern und wird dies 
weiter tun. 

Effektiver Verbraucherschutz stärkt faire 
Anbieter im Wettbewerb 

Ein effektiver Verbraucherschutz ist aber 
auch deshalb sinnvoll und notwendig, weil 
dieser in einem harten Wettbewerb faire 
Anbieter stärkt. Und davon profitieren nicht 
nur die Anbieter selbst, sondern natürlich 
auch die Verbraucher. 

Hierzu ein konkretes Beispiel: Viele Wett-
bewerber warben in der Vergangenheit 
massiv mit undurchsichtigen Lockvogel-
zinsen, die dann kaum ein Kunde wirklich 
bekam. Damit wurden hohe Erwartungs-
haltungen geweckt – und wenn es um den 
konkreten Vertragsabschluss ging in vielen 
Fällen enttäuscht. 

Das Thema Konsumentenkredite und 
Lockvogelwerbung hat daher lange Zeit 
auch den Verbraucherschutz beschäftigt. 
Die Forderung der Verbraucherverbände 
nach mehr Preiswahrheit und -klarheit bei 
Krediten wurde dann erfreulicherweise im 
Sommer vergangenen Jahres im Rahmen 
der Verbraucherkreditrichtlinie umgesetzt. 
Seither darf nur noch mit einem Zins ge-
worben werden, der bei mindestens zwei 
Dritteln der Verträge auch tatsächlich an-
geboten wird. Dadurch sind die Lockvögel 
davongeflattert. Und wenn heute immer 
noch getrickst wird, dürfte den Anbieter 
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irgendwann die Abmahnung einer Verbrau-
cherzentrale oder des Verbraucherzentrale 
Bundesverbandes erreichen. 

Dieses Beispiel zeigt: Ein effektiver Ver-
braucherschutz sorgt nicht nur für faire 
Bedingungen im Verhältnis zwischen Kun-
den und Anbietern, sondern indirekt auch 
für faire Bedingungen im Wettbewerb der 
Anbieter untereinander. Davon profitiert die 
ING-Diba. 

Rechtzeitiges Reagieren kann Gesetze 
vermeiden 

Der Dialog mit dem Verbraucherschutz und 
das rechtzeitige Reagieren der Banken auf 
dessen Forderungen können Gesetze und 
die damit verbundenen bürokratischen 
Folgen überflüssig machen. 

Europa leidet gewiss nicht unter einem 
Defizit an Gesetzen und Regulierungen. 
Wer aber neue Gesetze verhindern will, 
muss rechtzeitig handeln. Und wer das 
– aus welchen Gründen auch immer – 
nicht tut, muss dann auch mit den Kon-
sequenzen leben. „Handeln” darf dabei 
aber auf keinen Fall automatisch mit „kri-
tisieren”, „verhindern” und „ignorieren” 
gleichgesetzt werden. Viele in der Kredit-
wirtschaft haben mit einer Strategie des 
Hinauszögerns und der Passivität in der 
Vergangenheit gerade genau das Gegen-
teil von dem provoziert, was sie eigentlich 
erreichen wollten. Nämlich gesetzliche 
Regelungen. Denn wenn sich freiwillig 
nichts bewegt, greift der Gesetzgeber häu-
fig am Ende mit Gesetzen durch.

Beispiel Beipackzettel 

Ein Beispiel hierfür ist das lange Hin und 
Her in der Frage der Produktinformations-
blätter oder „Beipackzettel”. Die ING-Diba 
hat im September 2009 als erste Bank 
diese Informationsblätter für ihre Anlage-
produkte eingeführt – und das ohne Hand-
lungsdruck. Damit wird ein Vorschlag des 
Bundesverbraucherschutzministeriums 
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umgesetzt, der an das freiwillige Engage-
ment der Banken appellierte. Die Beipack-
zettel sollten die wesentlichen Merkmale 
von Geldanlageprodukten kurz und über-
sichtlich erfassen, damit Kunden schnell 
erkennen können, worauf sie sich bei einer 
Investition einlassen. Außerdem sollte die 
vom Ministerium erarbeitete Muster-Struk-
tur den Vergleich zwischen verschiedenen 
Angeboten erleichtern. 

Die ING-Diba hat dies schnell als Chance 
erkannt und beschlossen, den Vorschlag 
der Politik umzusetzen. Wichtig war dabei 
die enge Anlehnung an das vorgegebene 
Muster. Denn nur, wenn alle Produkte nach 
dem gleichen Schema dargestellt werden, 
kann der Kunde wirklich vergleichen. 

Einige Banken haben es im Abstand von 
einigen Monaten nachgemacht und eben-
falls Informationsblätter auf den Markt  
gebracht. Allerdings oft mit eigenen Kreati-
onen, die zum Teil stark von der Mustervor-
gabe des Ministeriums abweichen. Andere 
Institute verweigern sich bis heute. Die 
Folge dieser Verzögerungstaktik: die gesetz-
liche Verankerung einer Pflicht zur Erstel-
lung von Produktinformationsblättern im 
sogenannten Anlegerschutzverbesserungs-
gesetz. Ein Ergebnis, das keiner wollte. 
Dies hätte die Branche verhindern können, 
wenn man die Zeichen der Zeit rechtzeitig 
erkannt und aktiv gehandelt hätte. 

Beispiel Kundenentgelte am  
Geldautomaten 

Ein weiteres Beispiel ist der lange schwe-
lenden Streit über die Höhe der Gebühren 
bei Bargeldverfügungen an Fremdauto-
maten. Seit dem 15. Januar dieses Jahres 
ist mit der Pflicht, die Gebühr für den Kun-
den vor der Auszahlung am Geldauto-
maten anzuzeigen, zumindest ein Zwi-
schenschritt erreicht, der für die Kunden 
mehr Kosten-Transparenz bringt. 

Außerdem haben sich die privaten Banken 
darauf geeinigt, einheitlich nur noch 1,95 
Euro zu berechnen, wenn ein fremder Kun-

de ihre Automaten nutzt – auch ein Spar-
kassenkunde. Ich bin mir sicher, dass 
damit eine Lösung gefunden ist, die das 
Kartellamt akzeptieren wird. Hierfür hat die 
ING-Diba lange gekämpft. Und das übri-
gens Seite an Seite mit den Verbraucher-
schützern. Denn deren Forderungen im 
Sinne der Verbraucher sind mit unseren 
deckungsgleich. 

Genauso sicher bin ich mir allerdings, 
dass die weiterhin von vielen Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken kassierten 
Gebühren, die nach unseren aktuellen In-
formationen von etwa 3,50 Euro bis zu 
zehn Euro je Abhebung reichen, nicht all-
zu lange Bestand haben werden. Denn 
das Bundeskartellamt hat im letzten Jahr 
klar signalisiert, dass es schon Gebühren 
von fünf Euro für weit überhöht und wett-
bewerbseinschränkend hält. 

Immer wieder wird behauptet, die ING-
Diba gehöre zu den großen finanziellen 
Gewinnern dieser Neuregelung. Das ist 
nicht richtig. Im Gegenteil – der Bank ge-
hen durch die Festlegung der Gebühren für 
fremde Kunden auf 1,95 Euro pro Jahr 14 
Millionen Euro an Einnahmen verloren, 
denen lediglich eine Ersparnis von rund 
einer Million Euro gegenübersteht. 

Um schon jetzt in allen Regionen des Lan-
des nachhaltig zu Preistransparenz und 
fairen Gebühren beizutragen, hat die ING-
Diba am 15. Januar auf ihrem Verbrau-

cherportal „Finanzversteher.de” ein Geld-
automaten-Preisradar gestartet. Kunden 
aller Banken können dort seither die Ge-
bühren eintragen, die fremde Geldinstitute 
von ihnen verlangen, wenn sie deren Geld-
automaten mit der ec-Karte nutzen. Dieser 
Service hat recht große Beachtung bei den 
Wettbewerbern gefunden. Besonders er-
freulich ist dabei, dass es sich hier um 
echten „user generated content” im Sinne 
der derzeit viel diskutierten Social Media 
handelt.

Verbraucherschützer als hilfreiche  
Hinweisgeber 

Ein großes, leider weit verbreitetes Miss-
verständnis ist es, in Verbraucherschützern 
fast schon den natürlichen Gegner der 
Anbieter zu sehen – und das nicht nur in 
unserer Branche so. Der Verbraucher-
schutz und der Kontakt zu Verbraucher-
schützern erfüllt wichtige Funktionen. Er ist 
sowohl Beratungsinstanz als auch Früh-
warnsystem. Denn man erhält von dort 
Erkenntnisse und Informationen, die es in 
dieser Form und Marktnähe sonst nirgend-
wo gibt. 

Es spricht nichts dagegen, die profunde 
Expertise der Verbraucherschützer zu nut-
zen. Sie sind aufgrund ihrer Beratungstä-
tigkeit nahe am Kunden. Sie wissen, wo 
ihn der Schuh drückt. Verbraucherschützer 
sind aber nicht nur nahe am Kunden, zu 
ihren Aufgaben gehört es darüber hinaus, 
den Markt sozusagen aus der Vogelpers-
pektive zu beobachten und sowohl auf 
generelle Fehlentwicklungen als auch auf 
die Bedürfnisse der Verbraucher hinzuwei-
sen. Im Dialog mit den Verbraucherschüt-
zern können Banken nicht zuletzt wertvolle 
Informationen darüber erhalten, welche 
Produkte und welche Produkteigenschaften 
am Markt gefragt sind.

Der konstruktive Dialog mit renommierten 
Verbraucherschützern, bei dem auch 
handfeste Meinungsverschiedenheiten zu-
gelassen sind, hat noch einen weiteren 
entscheidenden Vorteil: Er ist wesentlich 

Kunden

ING

Mitarbeiter

Verbraucher-
schützer

Aufsichts-
behörden

Zulieferer/
Partner

Wettbewerber

Gewerk-
schaften

Medien

Gesellschaft
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Quelle: ING-Diba

Verbraucherschutz bietet Chancen, näher an 
die Kunden heranzukommen und davon auch 
wirtschaftlich zu profitieren
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billiger als die Beschäftigung teurer exter-
ner Berater. 

Keine Einbahnstraße 

Der Austausch mit Verbraucherschützern 
sollte allerdings keine Einbahnstraße sein. 
Die Kommunikation muss in beide Rich-
tungen funktionieren. Basis dafür ist ein 
vertrauensvolles Verhältnis zueinander. 
Dabei muss man akzeptieren, dass die 
Unabhängigkeit wohl das wichtigste Gut 
des Verbraucherschutzes ist und es immer 
eine gewisse Distanz im Umgang mitei-
nander geben wird. 

Dennoch bietet der Dialog Banken auch 
die Chance, eigene Positionen in die Dis-
kussion einzubringen. Sie können auf 
bestehende Rahmenbedingungen hinwei-
sen und um Verständnis für ihre Entschei-
dungen werben. Denn eines ist auch  
klar: Manches, was die Verbraucher-
schützer fordern, mag vielleicht wün-
schenswert sein, erweist sich aber als 
nicht praktikabel – sei es aus Kostengrün-
den, sei es aufgrund von regulatorischen 
Vorgaben. 

Wer die Position des anderen aber kennt 
und ihm glaubt, wird normalerweise keine 
unrealistischen Forderungen erheben. Je-
denfalls dann nicht, wenn er als fachlich 
versiert und seriös wahrgenommen wer-
den möchte. 

Nicht nur unter Druck handeln 

Nirgendwo steht geschrieben, dass sich 
die Banken von den Verbraucherschützern 
treiben lassen müssen. Leider ist das aber 
heute oftmals der Fall. Als Stichworte 
möchte ich nur „Produkttransparenz” oder 
„Beratungsprotokolle” nennen. Die Bran-
che würde sich einen großen Gefallen 
damit tun, wenn wir viel öfter einmal vo-
rangehen würden – mit verbraucherfreund-
lichen Lösungen im Alltagsgeschäft zwi-
schen Banken und Kunden. Und da gibt 
es aktuell durchaus Themen, die gute 

Chancen zu einer positiven Profilierung 
bieten. 

Nehmen wir zum Beispiel eines der von 
den Medien immer wieder aufgegriffenen 
großen Aufregerthemen: Die Zinsen für 
Dispo-Kredite. Das Magazin „Finanztest” 
machte dieses Produkt im Herbst vergan-
genen Jahres sogar zur Titelstory und 
schrieb von der „Dispo-Falle”. Der Dispo-
kredit ist aus Sicht der Kunden zwar be-
quem und wird daher gern in Anspruch 
genommen. Doch diesen Komfort lassen 
sich viele Geldinstitute sehr teuer bezah-
len. Interessant ist, dass der Druck der 
öffentlichen Meinung doch schon einige 
Banken zum Umdenken veranlasst hat.

Weil uns die Rolle des Treibers besser ge-
fällt als die des Getriebenen, hat die ING-
Diba gehandelt. Sie zeigt Kunden, die 
dauerhaft ihren Dispo ausschöpfen, aktiv 
günstigere Alternativen auf. Denn bei län-
gerfristigem Kreditbedarf gibt es preis-
wertere Lösungen. Solche Gesten der Fair-
ness werden von den Kunden wahrge-
nommen und stärken die langfristige 
Kundenbindung. Denn wenn der Kunde 
selbst auf günstigere Lösungen stößt – wo-
möglich bei einer anderen Bank – ist die 
Gefahr groß, ihn dauerhaft zu verlieren. 

Aktive Unterstützung der  
Verbraucheraufklärung 

Die ING-Diba unterstützt auch selbst ganz 
gezielt die Verbraucheraufklärung mit ei-
genen Aktivitäten. 

Das Verbraucherportal „Finanzversteher.de” 
ging Mitte vergangenen Jahres an den 
Start. Dort steht den Nutzern das nötige 
Handwerkszeug bereit, mit dem sie in vie-
len Fällen ihre finanziellen Dinge selbst 
regeln können. Denn um zum Beispiel 
10 000 Euro für zwei Jahre sicher anzule-
gen, muss niemand ein Finanzexperte 
sein. Man muss nur ein paar grundlegende 
Zusammenhänge – etwa zwischen Risiko 
und Renditeerwartung – kennen und wis-
sen, auf welche wenigen Punkte man bei 
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der Produktauswahl achten muss. Der Fi-
nanzversteher bietet hier zur Unterstützung 
viele wichtige Informationen, Checklisten 
und Tools. Seit Dezember wurde das An-
gebot zudem um einen Blog und Social 
Media-Kanäle wie Facebook und Twitter 
erweitert, um enger mit den Nutzern kom-
munizieren zu können.

Bei sehr individuellen und komplizierten 
Fragen, bei denen es nicht ohne eine kom-
petente Beratung geht – wie etwa bei der 
Auswahl und dem Abschluss der richtigen 
Altersvorsorge –, verweist die Bank aller-
dings auf die Angebote der Verbraucher-
zentralen und die Vergleichsergebnisse der 
Stiftung Warentest. So ergänzen sich das 
auf die einfacheren Fälle beschränkte kos-
tenlose Angebot zur Selbstberatung und 
die für die schwierigeren Fragen zuständi-
gen Honorarberatungsangebote der Ver-
braucherzentralen. 

Ein weiteres Beispiel hat bei der ING-Diba 
schon eine lange Tradition: Die Förderung 
des unabhängigen Verbraucherjournalis-
mus. Auch Wirtschafts-, Finanz- und Ver-
braucherjournalisten sind wichtige Impuls-
geber, die Fehlentwicklungen am Markt 
erkennen und anprangern. Das ist für 
Banker bisweilen ärgerlich und peinlich. 
Aber es entspricht der Wächterfunktion 
unabhängiger Medien. Kritik sollte aller-
dings immer fundiert sein und nicht auf 
durchsichtige Effekthascherei hinauslau-
fen. Daher fördert die ING-Diba in vielfäl-
tiger Weise den kritischen und unabhän-
gigen Verbraucherjournalismus. 

Der aufgeklärter Verbraucher ist ein 
potenzieller Direktbankkunde 

Unabhängig und effektiv kann Verbrau-
cherschutz auf Dauer nur dann sein, wenn 
er auf einem soliden wirtschaft- 
lichen Fundament steht. Hierzu wurde  
im letzten Jahr die Deutsche Stiftung  
Verbraucherschutz gegründet. Als erster 
Spender aus der Wirtschaft unterstützte 
die ING-Diba die Arbeit dieser Stiftung mit 
500 000 Euro. 

Wenn wir den kritischen Verbraucherjour-
nalismus fördern und den Dialog mit den 
Verbraucherschützern pflegen, verfolgen 
wir damit durchaus auch eigennützige 
Ziele. Denn der aufgeklärte und selbstbe-
stimmt handelnde Verbraucher ist ein po-
tenzieller Direktbanken-Kunde. Die objek-
tive Verbraucheraufklärung – unabhängig 
von Produkten und Banken – ist ein viel-
versprechender dritter Weg zwischen der 
provisionsabhängigen Beratung auf der 
einen Seite und dem Nischenprodukt der 
Honorarberatung auf der anderen Seite. 
Die Selbstberatung mag nicht bei allen 
Finanzprodukten funktionieren, aber bei 
den meisten. 

Der gute Kontakt zum Verbraucherschutz 
und Journalisten ist auch kein Freibrief da-

für, sich mehr als andere Banken leisten zu 
können. Er führt nicht zu einer Absolution. 
Man muss damit umzugehen lernen, dass 
man aus dem Mund von vertrauten An-
sprechpartnern auch einmal eine Kritik am 
eigenen Haus in den Medien finden kann. 

Schwarz-Weiß-Denken beenden 

Auch auf der Seite der Verbraucherschüt-
zer gibt es Optimierungsmöglichkeiten. So 
ist es zum Beispiel auffällig, dass Fehler 
der Banken immer wieder sofort medien-
wirksam angeprangert werden. Nach aus-
drücklichem Lob für ein Produkt oder den 
Umgang eines Kreditinstituts mit Kun- 
den muss man aber suchen wie nach der 
sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen.  
Ein Handeln nach dem Motto „Nicht  
gemeckert ist schon genug des Lobes” 
wird nicht unbedingt die Motivation der 
Banken steigern, Forderungen des Ver-
braucherschutzes aus eigener Initiative zu 
erfüllen.

Deshalb sollen an dieser Stelle die Ver-
braucherschützer aufgefordert werden, 
dass nicht selten bestehende Schwarz-
Weiß- oder Gut-Böse-Denken zu beenden. 
Mitunter fehlt auch das Verständnis für die 
wirtschaftlichen und regulatorischen Rah-
menbedingungen, denen Banken und 
andere Unternehmen nun einmal unter-
liegen. 

Und nicht zuletzt ist es auch Aufgabe der 
Banken, Geld zu verdienen, um unabhän-
gig handeln zu können. Wie wichtig wirt-
schaftlich gesunde Banken sind, hat die 
jüngste Finanzkrise ja deutlich gelehrt. 

Dabei muss es aber natürlich gegenüber 
den Kunden immer fair zugehen. Letztlich 
ist also ein gesunder Ausgleich zwischen 
den verschiedenen Interessen zu finden. 
Und dafür braucht es den konstruktiven 
Dialog zwischen Banken und Verbraucher-
schutz. 

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag des Autors beim  
Privatkundenforum 2011.

Der Dialog mit Verbraucherschützern 
ermöglicht präventives Handeln und kann 
gesetzgeberische Maßnahmen überflüssig 
machen.

Verbraucherschützer liefern wichtige 
Hinweise auf Fehlentwicklungen und be-
stehende Kundenbedürfnisse.

Der Verbraucherschutz ist nicht zuletzt 
ein Frühwarnsystem, das Banken helfen 
kann, Image- und Reputationsschäden zu 
vermeiden.

Der vertrauensvolle Kontakt zum Ver-
braucherschutz eröffnet der Kreditwirt-
schaft die Chance, ihre Positionen in die 
Diskussionen einzubringen. 

Zu einem Dialog auf Augenhöhe ge-
hört aber auch, dass sich der Verbrau-
cherschutz an denselben Maßstäben von 
Professionalität und Seriosität messen 
lassen muss, die er an die Branche der 
Finanzdienstleister anlegt.

Vorteile eines Dialogs mit  
den Verbraucherschützern 

Wie gut ist Ihre bisherige
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Mehr Informationen zum  
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beratungsdokumentation
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Rechtssicherer protokollieren.
 EL A XY Beratungsdokumentation
Mit dem ELAXY Dokumentationsmodul können Sie gesetzliche Protokollierungspflichten sicher 
erfüllen. Neben Ankreuzoptionen und vorformulierten Antworten lassen sich über Freitextfelder 
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Beratungsanwendungen integrieren und deckt sämtliche Beratungsfelder und Protokolle ab –  
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